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Erregung steigert und zum Handeln hin
reißen läßt. Er muß sich beherrschen, 
belastende und bedrückende Situationen 
vernünftig erfassen und Anstrengungen 
unternehmen, um seine Handlungs
antriebe, wenn sie zu sozialwidrigem 
Verhalten drängen, zu unterdrücken. Es 
ist deshalb stets zu berücksichtigen, in
wieweit die in der konkreten Situation 
gegebenen Möglichkeiten genutzt wer
den, z. B. dem Streit auszuweichen, den 
Streitort rechtzeitig zu verlassen, bei Er
kennen der eigenen Erregung Ablen
kung zu suchen, Beruhigungsbemühun
gen Dritter Folge zu leisten (vgl. OGNJ 
1969/13, S.405, OGNJ 1971/22, S. 684). 
Für die Prüfung von Schuld oder Nicht
schuld am Zustandekommen des Affekts 
gelten sinngemäß die Schuldgrundsätze 
des § 5 ff., weil auch in dieser Hinsicht 
nur von den gleichen Anforderungen an 
die Verantwortung und das * Verhalten 
in der sozialistischen Gesellschaft aus
gegangen werden kann.
Der Affekt ist nicht verschuldet, wenn 
der Täter durch das Verhalten anderer 
in einen solchen Erregungszustand ver
setzt wird. Dieses Verhalten muß objek
tiv von seiner Schwere und Zielrichtung 
geeignet sein, infolge seines provokativen 
und verletzenden Inhalts auf einen Men
schen stark affektiv zu wirken. Solche 
provozierenden Handlungen, die bei Tö
tungen den Tatbestand des Totschlags 
begründen, sprechen in der Regel für 
einen unverschuldeten Affekt.
Nicht jede Provokation infolge einer 
Kränkung oder einer Mißhandlung 
durch den Geschädigten führt automa
tisch zum unverschuldeten Affekt des 
Täters; sie muß ihn unmittelbar verur
sacht haben. Straftaten im Affekt haben 
oft tiefere, sich über einen längeren Zeit
raum erhaltende Ursachen, die vielfach 
von Täter und Opfer gesetzt worden 
sind. Keinesfalls dürfen alle früheren 
Ereignisse, Ärgernisse usw. einfach an
einandergereiht werden. Der Zusam
menhang zwischen den früheren Ereig
nissen und den tatauslösenden muß be
gründet und festgestellt werden.

Der Affekt ist z. B. unverschuldet, wenn 
der Täter aus längerer, schwerer, von 
ihm nicht zu vertretender Belastung be
reits in seiner Fähigkeit zur Selbstbe
herrschung beeinträchtigt und nunmehr 
gereizt wurde, oder wenn der Täter 
einem Streit aus dem Wege gehen wollte 
oder auch ging, dennoch immer wieder 
neu gereizt, dabei ungerechtfertigt be
leidigt oder mißhandelt wird. 
Verschuldet in Affekt geraten ist z. B. 
derjenige, der unerheblich gereizt 
wurde, sich aber selbst in hochgradige 
Erregung steigert. Das gleiche gilt, wenn 
z. B. ein Täter einen Bürger provoziert, 
ihn beleidigt oder mißhandelt und die
ser daraufhin in gleicher Weise, zur 
Provokation im Verhältnis stehend, 
reagiert und der Täter nunmehr da
durch in einen Affekt gerät.

3. Schuldminderung durch außerge
wöhnliche Umstände in der zweiten 
Alternative des § 14 liegt dann vor, 
wenn außergewöhnliche objektive und 
subjektive Umstände vorliegen, die die 
Entscheidungsfähigkeit des Täters beein
flußt haben. Diese Umstände müssen 
sich stets — ebenso wie der Affekt — auf 
die Entscheidungsfähigkeit, d. h. die 
Fähigkeit, sich besonnen und gesell
schaftsgemäß zu verhalten, beziehen und 
diese im außergewöhnlichen Maße nega
tiv beeinträchtigt haben (OG-Urteil vom 
15. 9. 1969 / 1 b Ust 24/69, vgl. Urteil des 
Stadtgerichts Berlin, Hauptstadt der 
DDR, NJ 1970/8, S. 247). Die Entschei
dungsfähigkeit muß in einem etwa glei
chen Maße wie durch einen Affekt be
einflußt worden sein (vgl. OGSt Bd. 12,
S. 78).
Außergewöhnliche Tatumstände liegen 
dann vor, wenn der Täter in eine be
sonders schwierige psychische Konflikt
situation geraten war und sich in dieser 
zur Tat entschlossen hat. Auch wenn 
sich der Täter in einer psychischen 
Zwangslage befand, die den Vorausset
zungen von § 113 Abs. 1 Ziff. 3 ent
spricht, ist § 14 anzuwenden.
Maßgebend dafür, daß außergewöhn-
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